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Solang GVG � 15 aufgehoben ist, handelt es sich bei den Gerichten nicht um Staats- sondern um Schieds-
gerichte. Das alte Gerichtsverfassungsgesetz GVG verankerte einst den � 15   = alle Gerichte sind  Staats-
gerichte ...  Es  sei  die  h�fliche  Frage  gestellt,  weshalb  die aktuelle Version des GVG � 15 folgenden 
Eintrag ergibt: �Weggefallen�                    Beweis: http://www.gesetze-im-internet.de/

� 16 [Ausnahmegerichte]
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.

Folge: Judikative ( Angeh�rige der Exekutive, d.h. keine rechtstaatliche Gewaltenteilung ! ) Entschei-
dungen werden nicht von staatlicher Instanz getroffen. Dies stellt einen Versto� gegen EMRK Art. 6 
�Recht auf faires Verfahren�, sowie Art 13 �Recht auf wirksame Beschwerde�.  Es  stellt  sich  die  Frage  
wer  trifft  nun  judikative  Entscheidungen  in  der Bundesrepublik Deutschland ? 

Gehen  wir  mal  schrittweise  der  Frage  nach.  Im  zweiten  Gesetz  �ber  die Bereinigung  von  
Bundesrecht  im  Zust�ndigkeitsbereich  des  Bundesministerium f�r Justiz vom 23.November 2007 steht 
in Artikel 4, � 1, Abs 2 geschrieben, da� von  der  Aufhebung  von  Besatzungsrecht  das  Kon-
trollratsgesetz  Nr.  35  �ber �Ausgleichs und Schiedsverfahren� AUSGENOMMEN  ist.  In � 2  ist 
definiert, da� das erste bis vierte Gesetz  zur Aufhebung von Besatzungsrecht wieder  in Kraft 
getreten ist.

Die  nichtige  staatliche  Gerichtsbarkeit  der  BRD  ,  sowie  das  vorhandene Besatzungsrecht / 
Milit�rgesetz    ist  somit  offenkundig  (  s.  Seite  20  Anlage  1  � Schreiben SFI ). 

Nachfolgende Beweise aus der eigenen factischen BRD-Realit�t:
A. Anlage 2 - Bundesverfassungsgericht Pressemitteilung Nr. 37 vom 25.03.1999 - Dort  ist  ein  Versto�  
gegen  Art.  VIII  Milit�rregierungsgesetz  Nr.  53  vom Landgericht Berlin verankert.  

Kann jetzt noch jemand behaupten, die BRD stehe nicht unter Besatzerrecht? 
Das Verwaltungsrecht der Alliierten Hohen Kommission ( = AHK Gesetz ), sowie das Siegerrecht SHAEF 
ist VOLLUMF�NGLICH in Kraft. (Schreiben SFI Seite 10,11) 

Als Beispiel sei die h�fliche Frage gestellt, weshalb nach AHK Gesetz Nr. 1, Art 7 (1) die �ffentlichkeit 
hier�ber nicht informiert wird und man die Ver�ffentlichungen nicht zur Kenntnisnahme erh�lt? 

AUSZUG:     AHK 1949 Gesetz Nr. 1 Art. 7(1) Zitat: �Alle deutschen staatlichen kommunalen und 
sonstigen Verwaltungsbeh�rden sind verpflichtet, das Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission zu 
halten und es ihrem Personal sowie der �ffentlichkeit zur Verf�gung zu stellen.�. 

Im AHK Gesetz Nr. 13 ist die von dem Hohen Kommissar der Zone des betreffenden Gerichtes eine 
Genehmigung erforderlich f�r Judikative Entscheidungen.  
AHK 1949 Gesetz Nr. 13 Art. 1 Zitat: �Ohne ausdr�cklich von dem Hohen Kommissar der Zone des Sitzes 
des betreffenden Gerichts allgemein oder in besonderen F�llen erteilte Genehmigung d�rfen deutsche 
Gerichte Strafgerichtsbarkeit nicht aus�ben: .... (b) wenn eine Person beschuldigt wird, eine strafbare 
Handlung begangen zu haben.� 
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Beweismaterial: Anlage 5 - Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission vom 12.05.1955. 
Schauen wir uns das Siegerrecht SHAEF-Gesetz an:  
Def. SHAEF = Supreme Headquarters Alliied Expeditionary Force  
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Auch hier meine sehr verehrten Damen und Herren sei wiederum die h�fliche Frage gestellt, in wie weit 
die BRD-deutschen Richter, Staatsanw�lte rechtskr�ftige Urteile erstellen k�nnen, ohne ZULASSUNG 
DER MILIT�RREGIERUNG.  GR�NDE  F�R  DIE  ANNAHME  von  Verletzungen    nach inter-
nationalem  Recht  (  EMRK  und  IP66  )  FESTGELEGTEN VERFAHRENSGRUNDS�TZEN sind    
l�ngst gegeben. Es bedarf nicht mal  eines  Beweises.  Diese  juristischen  Tatsachen  in  der Zentralver-
waltung  des  vereinigten  Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik  Deutschland  GMBH  sind  f�r  jedermann 
nachvollziehbar. Man braucht hierf�r keine juristische Ausbildung.  

Die juristische Reise begann bei der nationalen ( illegalen ) BRD Rechtsnorm,  hier GVG  �  15,  ging 
weiter  zu Offenkundigkeiten  im   Milit�rrecht welches der nationalen ( illegalen ) BRD Rechtsnorm 
�bergeordnet ist. Jetzt geht es  wieder  zur�ck  in  die  �factisch-illegale�  BRD  Rechtsnorm  bis  hin  zu
Verwaltungsvorschriften  (  Legitimation  der  Richter  und  fehlende  Unterschriften der  Richter  ).  Nach  
diesem  Kapitel  wird  die  JURISTISCHE  KAUSALIT�T  des fehlenden  �  15  GVG  � Staatsgerichte  
� i.V.m.  der  fehlenden  Zulassung  der Milit�rregierung  und  den  FEHLENDEN  Unterschriften  der  
Richter  in Zusammenhang der Privathaftung nach BGB �� 823 u. 839 KLAR und DEUTLICH.  Im 
factischen Grundgesetz der BRD ohne territorialen Geltungsbereich ( daher illegal und nichtig )  
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Das Grundgesetz hat keinen territorialen Geltungsbereich. F�r die Gerichtbarkeit in der BRD gilt das 
Kontrollratsgesetz Nr. 35  
Kontrollratsgesetz Nr. 35 Ausgleichs- und Schiedsverfahren in Arbeitsstreitigkeiten vom 20. Aug.�46  
in Kraft getreten am 26. August 1946 

Dieses g�ltige Recht resultiert aus dem zweiten Gesetz �ber die Bereinigung von Bundesrecht  im  
Zust�ndigkeitsbereich  des  Bundesministerium  f�r  Justiz  vom 23.November 2007. Dort  steht in Artikel 
4, � 1, Abs 2 geschrieben, da� von der Aufhebung  von Besatzungsrecht das Kontrollratsgesetz Nr. 35  
�ber  �Ausgleichs und Schiedsverfahren� AUSGENOMMEN ist. 

Infolge die BRD Gerichte freiwillige Gerichte sind und eben keine Staatsgerichte (fehlenden  GVG  �  15,  
keine  Unterschriften  auf  Urteilen,  Privathaftung  der Richter, fehlende Legitimation des Grundgesetzes)   
Ich stelle hier die Frage warum in der BRD keine Unterschriften auf den Ausfertigungen der Urteile 
geleistet werden ? - Da die bundesdeutschen Richter mangels staatlicher Gerichtsbarkeit ( fehlender GVG 
� 15 )   privat haften ( siehe Argumentation oben ) und mit fehlender Unterschrift nicht privat haftbar 
gemacht werden k�nnen. Nachfolgend Rechtsnormen aus den Verwaltungsvorschriften:

�117VWGO    
Laut  der  Gesetze  und  Verordnungen  der  sog.  �BRD�  der  VWGO  (�117  i.V.m. �275 StPO i.V.m. 
�375ZPO)darf eine Kopie, Ausfertigung sich nicht vom Original unterscheiden,  sonst  ist  die  Kopie  oder  
die  Ausfertigung  nur  ein Musterschreiben und als solches zu werten! 
Die  Unterschriften  unter  Urteile,  Beschl�sse  etc.  sind  meist  von Justizangestellten  unterschrieben,  
die  keine  �Urkundsbeamten�  nach  dem Beamtengesetz  der  sog.  �BRD�  sind.  Sie  sind  also  gar  
nicht  berechtigt  solche �Urteile, Beschl�sse� etc. zu unterschreiben. 
Die Rechtskraft k�nnen  solche  �Urteile, Beschl�sse� etc�  schon deshalb nicht erlangen,  da  diese/r  
Justizangestelle/r  nicht  am  eigentlichen  Verfahren beteiligt  war,  denn  nur  am  Verfahren  beteiligte  
und  berechtigte  Personen d�rfen  solche  �Urteile,  Beschl�sse�  unterschreiben,  die  wiederum  m�ssen 
�ordentliche Richter� sein! 

Sollten Sie jedoch jetzt glauben, dass ein von dem BRD Gericht in Kopie bzw. Zweitschrift im Original 
unterschriebener  �Beschluss oder Urteil�   Rechtkraft erlangen k�nnte, so  irren Sie. Lesen Sie weiter, 
dann werden Sie verstehen warum: 

Rechtpflege 
Feststellung des �245 ZPO (Art. 25 GG) Stillstand der Rechtspflege durch Verlust des Art. 100, 101 GG 
im Rahmen des V�lkerrechts Die Konsequenzen auf die laufende Rechtsprechung sind, dass die Gesetze 
wegen Versto�es gegen das Gebot der Rechtssicherheit ung�ltig und nichtig sind (BVerwGE 17, 192 = 
DVBl 1964, 147)! 
Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu k�nnen, in der Lage sein, den r�umlichen 
Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen zu k�nnen. Ein Gesetz, das hier�ber Zweifel 
aufkommen l�sst, ist unbestimmt und deshalb wegen Versto�es gegen das Gebot der Rechtssicherheit 
ung�ltig (BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147). Es ist daher in der BRD nichts mehr g�ltig, eben der 
Stillstand der Rechtspflege nach �245 ZPO, das der Kommissar f�r Menschenrechte mit dem Urteil 
EGMR 75529/901 gegen die BRD erstritten hat und eine Referenz nach Art. 25 GG bildet. Recht und 
Gesetz ist nach Art. 20 III GG v�lkerrechtlich mit der Feststellung des fehlenden und fehlerhaften effektiv 
- garantierten Rechtsschutzes und der Rechtswegegarantie nach Art. 25 GG mit dem Urteil 75529/01 
S�RMELI / BRD au�er Kraft gesetzt worden. 

Der Europ�ische Gerichtshof f�r Menschenrechte [EGMR] hat im Urteil EGMR 75529/01 S�RMELI /
GERMANY am 08.06.2006 die Menschenrechtsverletzungen nach Art. 6 und 13 MRK gegen den Unter-
zeichner in der Bundesrepublik Deutschland [BRD] festgestellt. Dieses Urteil des EGMR zu Art. 6 und 
MRK 13 besagt im Tenor, da� ein wirksames Rechtsmittel gegen Rechtsmissbrauch und Billigkeitsrecht 
f�r die Einhaltung des Rechts auf ein rechtsstaatliches Verfahren in der BRD nicht gegeben ist. In ein-
fachen Worten hart �bersetzt bedeutet dies, da� die Bundesrepublik Deutschland KEIN wirksamer 
Rechtsstaat ist
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Es gibt also keine unabh�ngigen BRD-Richter mehr, weil sie keine �rtliche, pers�nliche und tats�chliche 
Sachlegitimation mehr besitzen (Art. 100, 101 GG). 

Das Bundesverfassungsgericht kann also nicht wirklich und nicht wirksam nach Art. 100 GG im Sinne des 
Art. 13 EMRK von und aus dem unteren Gericht angerufen werden, weil es selbst den garantierten 
Rechtsweg wegen dem fehlenden effektiven Rechtsschutz nicht gibt. 

Das BRD-Rechtssystem hat sich durch Menschenrechtsverletzungen selbst aufgel�st. 

Die allgemeinen Regeln des V�lkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts und gehen den Gesetzen vor 
und erzeugen Rechte und Pflichten (Art. 1, 3, 20, 25, 100 II GG). Wenn dies so ist, dann d�rfe es keine 
Beschwerde �ber Menschenrechtsverletzung geben. Doch wir als Menschenrechtsorganisation kennen die 
Schattenseite dieses Rechtssystems. Wenn es keine Menschenrechtsverletzungen geben w�rde, g�be es 
nicht das Protokoll Nr. 14 vom Lenkungsausschuss des Europarats. Art. 13 EMRK in Verbindung mit Art. 
25 GG garantiert dem B�rger eine wirksame Beschwerdem�glichkeit vor einer nationalen Beh�rde. 

��.Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden
ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die 
Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben�..�. 

Deswegen ist das Bundesverfassungsgericht keine wirksame Beschwerdem�glichkeit nach Art. 6, 13 
EMRK, wenn es sogar selbst und �ffentlich erkl�rt, 
...Selbst wenn die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und W�rdigung des Sachverhalts, die 
Auslegung eines Gesetzes oder seine Anwendung auf den einzelnen Fall Fehler aufweisen sollten, bedeutet 
dies f�r sich allein nicht schon eine Grundrechtsverletzung�..�. 

Beweis: Merkblatt zur Bundesverfassungsbeschwerde 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/vb_merkblatt.html 
Somit k�nnen die unteren Gerichte ohne Verfassungskontrolle machen was sie wollen. 
Danach ist Art. 20 III GG nicht mehr in Kraft, weil die Politik und die Verwaltung nicht die 3 S�ulen der 
Gewaltentrennung darstellen k�nnen. Der BRD-Staat ist somit handlungsunf�hig! 

Die sog. �Bundesrepublik Deutschland� ist kein rechtwirksamer Rechtstaat! 

Deswegen  sind  nicht  nur  alle  Verwaltungsakte  nichtig,  wenn  sie  zum Missbrauch der einungsbildung 
und gegen Kritiker der Justiz dienen, sondern die  �Richter�  haften  pers�nlich.  Die  Nichtigkeit  eines  
Verwaltungsaktes  liegt vor,  wenn  ein  Verwaltungsakt  an  besonders  schwerwiegenden  Fehlern  leidet 
und  der  Fehler  offensichtlich  ist.  Ein  nichtiger  Verwaltungsakt  ist  � wie  ein nichtiges  Rechtgesch�ft  
� immer  von  Anfang  an  unwirksam.  Das  stellt  unter anderem  Ihr �43  III VwVfG klar. Er entfaltet 
keinerlei Rechtwirkung. Deshalb kann er ohne nachteilige Konsequenzen ignoriert werden. 

Ein  besonders  schwerwiegender  Fehler  liegt  vor,  wenn  er  den Wertvorstellungen der Rechtordnung so 
sehr widerspricht, dass es unertr�glich ist, wenn der Verwaltungsakt die durch ihn hervorgerufenen Recht-
folgen h�tte. Offensichtlich  ist  der  Fehler,  wenn  er  sich  dem  verst�ndigen,  juristisch  nicht vorgebil-
deten  Beobachter  geradezu  aufdr�ngt.  Die  Fehlerhaftigkeit muss  dem Verwaltungsakt � auf die Stirn 
geschrieben sein�. 

Der    �Bundesgerichtshof  [BGH]�  hat  die  Argumentation  nicht  zur  Kenntnis genommen, weil er auf 
diese Verfahrensr�gen aus der Menschenrechtkonvention nicht eingegangen  ist, die nach  Ihrem  �Art. 25 
GG�  f. d.  sog.  �BRD� vor Recht und  Gesetz  auf  Verfassungsrang  anzuwenden  sind.  Auch  das 
Normenkontrollverfahren  nach  Ihrem  �Art.  100�  f.  d.  sog.  �BRD�  ist  keine Ermessens-, sondern eine 
Pflichtentscheidung, wenn es sich um v�lkerrechtliche Grunds�tze  handelt.  Der  BGH  darf  also  selbst  
nicht  entscheiden,  sondern weiterleiten,  um  die  Entscheidung  Ihres  �Bundesverfassungsgerichtes  
[BVG]� einzuholen! Genau dieses �BVG� hat keinerlei Funktion innerhalb der sog. �BRD�, da es nicht die 
Verfassung von Weimar, die  immer noch Rechtg�ltigkeit besitzt sch�tzt,  sondern  ein  �Grundgesetz�,  
das  niemals  in  Kraft  getreten  ist. (siehe Genehmigungsschreiben  des Alliierten  Rates  an  Konrad  
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Adenauer (Parlamentarischer Rat am 12. Mai 1949).   

Deswegen ist der Beschluss des BGH  - NULL und NICHTIG. 

Sind  nur  einige  Teile  eines  Verwaltungsaktes  nichtig  (Teilnichtigkeit),  so  f�hrt dies  zur  
Gesamtnichtigkeit,  wenn  der  nichtige  Teil  so  wesentlich  ist,  dass  die �Beh�rde�  den  Verwaltungsakt  
ohne  den  nichtigen  Teil  nicht  oder  nicht  so erlassen h�tte (Verweis auf Ihr �44 IV VwVfG). 
Die Nichtigkeit des Verwaltungsaktes kann  jederzeit von der  �Beh�rde�(� 44  IV VwVfG)  von  �Amts�  
wegen  festgestellt  werden.  Soweit  der  B�rger  ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der 
Nichtigkeit hat, hat er auch einen Anspruch  auf  diese  Feststellung.  Er  kann  aber  auch  
Feststellungsklage  gem�� Ihren �� 43  I VWGO� bei Gericht erheben. Sie  ist  in besonderen F�llen von 
�Amts� wegen zu erheben, wie bei diesem Fall.  
Zudem sind die Einf�hrungsgesetze der sog. �BRD� von der eigenen Regierung aufgehoben worden .  

Intrinsisch aufgel�ste Rechtnormen ( GVG, STPO, ZPO )/ Von der BRD selbst aufgel�st: 

Gesetze der vermeintlichen Bundesrepublik Deutschland  jetzt laut eigener Ver�ffentlichung ganz ohne 
Geltungsbereich endg�ltig ung�ltig!   

In den Einf�hrungsgesetzen des GVG, der StPO und ZPO sind seit Ende April 2006 tats�chlich 
die Paragraphen mit dem Geltungsbereich ersatzlos aufgehoben worden. Beweise und dort 
weitere Links zu weiteren Beweisen: 

http://www.dejure.org/gesetze/EGGVG/1.html + http://bundesrecht.juris.de/gvgeg/
http://www.dejure.org/gesetze/EGStPO/1.html + http://bundesrecht.juris.de/stpoeg/  
http://www.dejure.org/gesetze/EGZPO/1.html + http://bundesrecht.juris.de/zpoeg/  

Die Aufhebung des Geltungsbereichs wird so begr�ndet: "Vorschrift aufgehoben durch das Erste Gesetz 
�ber die Bereinigung von Bundesrecht im Zust�ndigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 
19.4.2006" 

Der aufgehobene � 1 der StPO lautete bis April 2006: � 1 Die Strafprozessordnung tritt im ganzen Umfang 
des Reichs gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft.  

Bereits dieser Geltungsbereich war seit 1945 unklar, weil seit 1945 nur die Grenzen von 1937  (alliierte 
Rechtauffassung) oder von 1939 (Rechtauffassung von V�lker-/Kriegsrecht: Grenzen zu Beginn des 
Krieges sind g�ltig) gemeint sein konnten, was u. a. bzgl. seit 1945 unter polnische Verwaltung gestellte 
Reichsprovinzen unplausibel ist.  
Daraus folgt: Die Abschaffung des Geltungsbereichs dieser BRD-Gesetzb�cher, z. b. des Gerichts-
verfassungsgesetzes, der Strafprozessordnung/des Strafgesetzbuchs und der Zivilprozessordnung / des 
Zivilgesetzbuchs, welche 1990 mit der Abschaffung des Geltungsbereichs des Art. 23 des Grundgesetzes a. 
F. f�r die sog. �BRD� begonnen und jetzt vollendet wurde, beweist seit April 2006 mit Bekanntgabe im 
Bundesgesetzblatt, dass die Justiz der sog. �BRD� seit Mai 2006 nur noch f�r Personen zust�ndig ist, die 
bei den �rtlichen �BRD � Gerichten� beantragt und bewilligt bekommen haben, sich der 
�Herrschaftsgewalt der Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland� unterwerfen zu d�rfen.  

Zu beachten:  Die Konsequenzen der laufenden  �BRD � Rechtsprechung� sind, dass die sog. �Gesetze der 
BRD� wegen Versto�es gegen das Gebot der Rechtssicherheit ung�ltig und nichtig sind (BVerwGE 17, 
192 = DVBl 1964,  147): Jedermann muss in der Lage sein, den r�umlichen Geltungsbereich eines 
Gesetzes ohne weiteres feststellen zu k�nnen, um sein Verhalten entsprechend darauf einzurichten. Ein 
Gesetz, das hier�ber Zweifel aufkommen l�sst, ist unbestimmt und deshalb wegen Versto�es gegen das 
Gebot der Rechtsicherheit ung�ltig ( BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147).  

Hierbei hat der Normgeber �berdies zu beachten, dass sich eine derartige Norm in aller Regel nicht an 
einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon ausgehen kann, Jedermann k�nne 
Karten oder Texte mit �berwiegend juristischem Inhalt hinreichend verstehen. 
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Beachten  Sie  besonders  Artikel  56 
Aufhebung  des  Einf�hrungsgesetzes  zum  Gesetz  �ber  Ordnungswidrigkeiten  (454-2) 
Das  Einf�hrungsgesetz  zum  Gesetz  �ber  Ordnungswidrigkeiten  vom  24.  Mai  1968  (BGBl.  I  S.  
503),  zuletzt  ge�ndert  durch  Artikel  25  des  Gesetzes  vom  13.  Dezember  2001 (BGBl. I S. 3574), 
wird aufgehoben. 

Zum Beweis der �gerichtsbekannten� Tatsache verweise ich auf das �Bundesgesetzblatt� Teil I  Nr. 18, 
ver�ffentlicht am 24.4.2006. Mit dem �BGBl� Teil I Nr. 18, vom 19. April 2006. Laut BGBl. 
wird  in Artikel 67 der Geltungsbereich der StPO durch Streichung des Geltungsbereiches  im StPOEG  
gestrichen  und  �ber  �Art.  25 GG  f�r  die BRD�  (vgl.  V�lkerrecht:  [kein Gesetz  ohne 
g�ltigen  Geltungsbereich])  ist  somit  die  StPO  zum  gleichen  Datum  erloschen.  Damit  sind 
s�mtliche Zwangsma�nahmen der BRD Gerichte gegen B�rger rechtwidrig. 
Ohne die StPO keine Zwangsma�nahmen! 
Vgl. �BGBL.� S. 876 Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 24. April 2006:�

Daraus folgt: Keine Zwangsma�nahmen ohne StPO! 
Zudem wird  auf    �Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  17,192�  hingewiesen,  aus  dem  klar 
hervorgeht, dass Verordnungen und Gesetze, die keinen Geltungsbereich haben, rechtung�ltig sind 
und derartige ber�hrende �Verfahren� aus dem Grunde der Rechtsicherheit einzustellen sind. F�r  
den  Fall,  dass  das  �Gericht�  der  offenkundigen  Rechttatsache  nicht  folgt,  wird  ein Gutachten durch 
einen von der  �Zentralverwaltung  f�r das Vereinigte Wirtschaftsgebiet�  (vgl. �Artikel 133 GG f�r die 
BRD� ) unabh�ngigen V�lkerrechtler beantragt.  

II) Forderung nach Beweisantrag (ZPO) 
Zum Beweis der �gerichtsbekannten� Tatsache, dass  ein rechtm��iges Verfahren nach ZPO nicht 
m�glich  ist, verweise  ich auf das �Bundesgesetzblatt� Teil  I Nr. 18, ver�ffentlicht am 24.4.2006. 
Laut    �BGBl�  Teil  I  Nr.  18  vom  19.  April  2006  wird  in  �Artikel  49  GG  f�r  die  BRD�  der 
Geltungsbereich sowie Rechtwirksamkeit das  Inkrafttreten der   ZPO durch Streichung des � 1 im   
ZPOEG gel�scht. Mithin  ist die ZPO  im Bereich der Rechtnachfolge der Zentralverwaltung f�r das 
Vereinigte Wirtschaftsgebiet (vgl. �Art. 133 GG f�r die BRD� ) nicht in Kraft - Ohne die ZPO ist kein 
rechtwirksames Zivilverfahren in �Deutschland� m�glich!  Vgl. S.876 �Bundesgesetzblatt� Jahrgang 2006 
Teil  I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 24. April 2006:� 
- StPOEG - Datum: 1. Februar 1877            Fundstelle: RGBl 1877, 346  
Textnachweis Geltung ab: 1.1.1977  
(+++ Stand: Zuletzt ge�ndert durch Art. 2 G v. 12. 8.2005 I 2360 +++)  
StPOEG Eingangsformel:  
Wir ... verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was 
folgt:  
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StPOEG § 1  
Die Strafprozeßordnung tritt im ganzen Umfang des Reichs gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft.  
StPOEG § 5  
(1) Die prozeßrechtlichen Vorschriften der Reichsgesetze werden durch die Strafprozeßordnung nicht berührt.  

Zudem wird auf �Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 17,192�
hingewiesen,  aus  dem  klar  hervorgeht,  dass  Verordnungen  und  Gesetze,  die  keinen Geltungsbereich  
haben,  rechtsung�ltig  sind  und  derartige  ber�hrende  Verfahren  aus  dem Grunde der Rechtsicherheit 
einzustellen sind.
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1.  Das  Einf�hrungsgesetz  zum  BGB  [BGBEG]  in  Art.  5  [Personenstatut]  Abs.  1  lautet: 
��Ist die Person auch DEUTSCHER, so geht diese Rechtstellung vor.� 

2.  Die Definition: DEUTSCHER findet man z.B. im �BGBl� Teil III (102-1): 
Dort hei�t es: �DEUTSCHER ist, wer die unmittelbare Reichszugeh�rigkeit besitzt.� 

Daraus  ist offenkundig zu entnehmen, dass die Reichsrechtliche Rechtstellung unabdingbar anzuwenden 
ist. Das  Grundgesetz  hat  zumindest  seit  1990  keinen  Geltungsbereich  mehr.  Das Grundgesetz f�r (!!) 
die BRD ist seit dem 17. Juli 1990 durch die Streichung des territorialen  Geltungsbereiches (Artikel  23  
alte  Fassung)  w�hrend  den  4+2 Verhandlungen  in  Paris  kraft  Alliiertem  Vorbehaltsrecht  mit  Wir-
kung  zum 18.7.1990 0:00 MESZ aufgel�st worden. Dies wurde per Gesetz vom Bundestag am 25.09.1990  
nachvollzogen  (BGBl.II,S.885)  und  erlangte  vordergr�ndig Rechtsg�ltigkeit am 29.09.90 nach der BRD 
Rechtsnorm. 
GG Art. 23 wurde mit Wirkung zum 18.07.1990 aufgehoben. Nicht  das Deutsche Volk  und  auch  nicht  
der Deutsche  Bundestag,  sondern  die Bundesregierung  Deutschland  hat  im Auftrage  und  als  Erf�l-
lungsgehilfe  der Siegerm�chte  nach  dem  Besatzungsvorbehalt  dabei  �ber  das  Grundgesetz verf�gt �
und damit die Besatzungsm�chte in Selbstkontrahierung!   
Dieses  ist  ein  einmaliger  Vorgang  in  der  Geschichte  einer  nur  f�lschlich  so bezeichneten "Verfas-
sung", die sich in den Gesetzb�chern zum Grundgesetz wie folgt liest, Grundgesetz, Beck-Texte, 35. 
Auflage 1998: �Einigungsvertragsgesetz  in  Verbindung  mit  Kapitel  II  Art.  4  Einigungsvertrag, Datum  
23.9.1990/31.08.1990,  wobei  Pr�ambel,  Art.  51,  Abs.  2,  Art.  146 ge�ndert, Art. 143 eingef�gt und 
Art. 23 aufgehoben wurde.� Und  zwar  ohne  Zustimmung  des  Volkes  aufgrund  durch  Besatzungsvor-
behalt gegebener Regierungsbevollm�chtigung. Dieser Ablauf hat ungeachtet anderer Formulierungen zum 
Inkrafttreten des Einigungsvertrages vom 31.08.1990 nach der Zustimmung des Bundestages vom 
23.09.1990 den Artikel 23 des Grundgesetzes schon beseitigt, weil damit definitiv die Zustimmung der 
Siegerm�chte aufgrund ihres Vorbehaltsrechtes benutzt wurde.  

Im Art. 23 GG stand, f�r welches Gebiet das Grundgesetz � die Scheinverfassung und in Wirklichkeit 
Besatzerrecht der Alliierten � galt und das waren nur die so genannten westlichen Bundesl�nder. Alle 
Gesetze und Verordnungen der Volkskammer und der Bundesregierung ab der Aufhebungserkl�rung vom 










